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VORBEMERKUNGEN 

 

Die Stadt Marsberg macht von ihrer Planungshoheit nach Ar t.  28 Abs.  2 GG und § 2 

Abs. 1 BauGB Gebrauch, um die städtebauliche Entwicklung im Bereich des beste -

henden Gewerbestandor tes am nordwest l ichen Rand des Stadt tei ls  Giershagen in ge -

ordnete Bahnen zu lenken. Hierzu wird d ie 81. Änderung des Flächennutzungsplanes 

durchgeführ t und paral le l der  Bebauungsplan Nr.  10 „Gewerbegebiet auf der Haide“ 

als verbindl icher Bauleitplan aufgestel lt .  Aus den Darstel lungen des Flächennutzungs-

planes s ind die rechtsverbindl ichen Festsetzungen des Bebauungsplanes für  die je -

weil igen Grundstücke im Plangebiet  abzule iten.  

Die Begründung dient  der Erläuterung der Ziele, Zwecke und wesentl ichen Inhalte de r 

Bauleitp lanung sowie der Darste l lung der umweltbezogenen Belange und ihrer Berück-

sicht igung. Sie erfül l t  zugleich die Anforderungen des § 2a BauGB und des § 9 Abs. 8 

BauGB, indem sie insbesondere die Ergebnisse der Umweltprüfung, die geprüf ten Al-

ternativen und die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum 

Ausgleich von Eingrif fen in Natur und Landschaft dokumentier t.  

Das Baule itplanverfahren wird im zweistuf igen System der Bauleitp lanung durchge -

führ t.  Der vorbereitende Flächennutzungsplan stel l t  d ie gewerbl iche Entwicklung im 

Bereich „Auf der Haide“ bereits in den Grundzügen dar; der Bebauungsplan setzt hie -

rauf auf  und regelt  die städtebauliche Ordnung für einen räumlich begrenzten Tei lbe -

reich in Form einer Satzung. D ie wesent l ichen Verfahrensschrit te (Aufste l lungsbe-

schluss,  frühzeit ige Betei l igung,  öffent l iche Auslegung, Satzungsbeschluss,  Genehmi-

gung und Inkraft treten) werden in der Verfahrensleiste der Planzeichnung dokumen-

t ier t und sichern die Betei l igung der Öffent l ichkeit  sowie der Behörden und sonstigen 

Träger öffent l icher Belange.  
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1 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung  

1.1  Planungsanlass und Planerfordernis  

Die 81. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt  Marsberg, Gemarkung 

Giershagen, wird erforderl ich, wei l  im Zuge der Aufste l lung des Bebauungsplanes Nr.  

10 „Gewerbegebiet auf der Haide" festgestel lt  wurde, dass die planungsrecht l iche Dar-

stel lung für  einen Tei lbereich öst l ich der Straße „Zur Heide" nicht mehr den tatsächl ich 

beabsichtigten Nutzungen entspr icht  und eine Anpassung der vorbereitenden Bauleit-

planung geboten ist.  

Im rechtswirksamen FNP der Stadt Marsberg sind die öst l ich der Straße „Zur Heide"  

gelegenen Flächen in der Gemarkung Giershagen als Flächen für die Landwir tschaft 

dargestel lt .  Im Rahmen der weiteren planerischen und technischen Konkret isierung 

des Bebauungsplanverfahrens wurde zunächst d ie Anlage eines oberird ischen Lösch-

wasser teichs in d iesem Bereich erwogen, der als Grünf läche hät te festgesetzt werden 

können. Im Zuge der Abstimmung mit dem Planbegünst igten und den zuständigen 

Fachbehörden hat  s ich das Konzept zur Löschwassersicherstel lung geänder t:  An 

Stel le des ursprüngl ich vorgesehenen Löschwasser te iches so l l  nunmehr e in unter irdi -

scher Löschwasser tank err ichtet werden.  Bei dem unterird ischen Löschwasser tank 

handelt es s ich um eine baul iche Anlage im Sinn e des Bauordnungsrechts.  Auf  einer 

im FNP als Fläche für  die Landwir tschaft dargestel lten Fläche ist die Err ichtung einer 

solchen Anlage bauplanungsrechtl ich nicht zulässig, wei l  gemäß § 8 Abs.  2 Satz 1 

BauGB der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan z u entwickeln ist und Dar-

stel lungen des Flächennutzungsplans als Grundlage für verbindl iche Bauleitp läne die -

nen.  

Zusätzl ich sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 10 öst l ich der Straße „Zur 

Heide" – auf  denselben Grundstücken (Flurstücke 15 /2 und 162 der Gemarkung 

Giershagen) – Anlagen zur Niederschlagswasserversickerung und -rückhaltung sowie 

eine Trafostat ion zur Energieversorgung des Gewerbegebiets geplant,  die ebenfal ls 

als Versorgungsanlagen baulicher Ar t e iner entsprechenden Darstel lung sgrundlage im 

FNP bedürfen.  

Zur p lanungsrecht l ichen Absicherung des geänder ten Löschwasserkonzepts sowie der 

weiteren Versorgungseinrichtungen (Versickerungsanlage, Trafostat ion) ist daher eine 

Änderung der FNP-Darstel lung erforder l ich. Vorgesehen ist,  d ie bisher ige Darstel lung 

als Fläche für d ie Landwir tschaft auf einem räumlich begrenzten Tei lbereich in e ine 

Grünf läche mit  über lager ter Versorgungsf läche zu ändern, d ie die Zweckbest immun-

gen „Erneuerbare Energien und Elektr iz ität"  sowie „Regenwasserrückhaltung,  -ablei -

tung, -versickerung und Löschwasserbereitstel lung"  umfasst.  D iese Darste l lung ent-

spricht der städtebaulichen Zielsetzung des Bebauungsplans Nr. 10, in dem die be-

treffende Fläche als private Grünf läche „naturnahe Wiese" mit  überlagernder Versor-

gungsf läche festgesetzt werden sol l .  

Für den verble ibenden räumlichen Geltungsbereich werden die Abgrenzungen und 

Darstel lungen der gewerbl ichen Bauf lächen des rechtswirksamen Flächennutzungs-

planes an die im Bebauungsplan festgesetzten Baugebietsf lächen und Straßenver-

kehrsf lächen angepasst.  Somit verschieben s ich die gewerbl ichen Bauf lächen in öst-

l iche Richtung um ca.  7 Meter  
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Das Erfordernis der FNP-Änderung result ier t damit  unmit te lbar aus dem Gebot der § 

8 Abs. 2 Satz 1, § 8 Abs. 3 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennut-

zungsplan zu entwickeln sind. Da die verbindl iche Festsetzung einer Versorgungsf lä -

che auf e iner im FNP als Landwir tschaftsf läche dargestel lten Fläche nicht  dem Ent-

wicklungsgebot entspricht,  ist  die vorbereitende Bauleitp lanung anzupassen.  

Die 81. FNP-Änderung ist im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB städtebaulich erforderl ich. 

Sie dient  nicht der Vorbereitung einer ungeordneten, f lächenwirksamen Entwicklung, 

sondern ausschließl ich der Herste l lung der planerischen Konsistenz zwischen vorbe-

reitender und verbindl icher Baule itplanung für punktuel le,  technisch erforderl iche Inf-

rastruktureinrichtungen.  

1.2  Ziel der Planung  

Die Änderung des Flächennutzungsplanes verfolgt  das Ziel,  d ie darstel lungsmäßige 

Grundlage für d ie bauplanungsrechtl iche Sicherung der für den Betr ieb des geplanten 

Gewerbegebiets „Auf der Haide" erforderl ichen technischen Infrastruktur zu schaffen.  

Konkret sol l  die b isherige Darstel lung als Fläche für die Landwir tschaft auf einem 

räumlich eng begrenzten Tei lbereich öst l ich der Straße „Zur Heide in eine Darste l lung 

als Grünf läche mit der Zweckbestimmung „naturnahe Wiese" geänder t werden, die 

vol lständig von einer Versorgungsf läche mit den Zweckbest immungen „Erneuerbare 

Energien und Elektr iz ität"  sowie „Regenwasserrückhaltung, -ableitung, -versickerung 

und Löschwasserbereitste l lung" über lager t wird.  

Die gewählte Darstel lung als überlager te Grün- und Versorgungsf läche stel l t  s icher,  

dass die betreffenden Grundstücke dauerhaft der Landschafts - und Freiraumentwick-

lung zugeordnet b leiben und gleichzeit ig  die p lanungsrechtl ich erforderl iche Grund-

lage für technische Infrastrukture inr ichtungen geschaffen wird.  Sie entspr icht dem 

Grundsatz des sparsamen Umgangs mit  Grund und Boden (§ 1a Abs. 1 BauGB),  indem 

die technischen Anlagen (unter ird ischer Löschwasser tank, Versickerungsmulden, Tra-

fostat ion) räumlich konzentr ier t und in eine Wiesenf läche eingebet tet werden, stat t 

hierfür  gesonder te versiegelte Flächen im Plangebiet zu beanspruchen.  

Planungsziel  ist  ferner die inhalt l iche und zeit l iche Koordinierung mit  dem Bebauungs -

planverfahren Nr. 10 „Gewerbegebiet auf  der Haide" im Paral le lverfahren gemäß § 8 

Abs. 3 BauGB, um eine konsistente Baule i tplanung zu gewähr le isten.  

1.3  Zweck der Planung  

Die FNP-Änderung dient dem Zweck,  die städtebaul iche Entwicklung und Ordnung im 

Plangebiet auf der Ebene der vorbereitenden Baule itplanung vorzubereiten und in 

rechtsverbindl icher Form zu dokumentieren. Sie legt die grundsätzl ichen Nutzungsab-

sichten für den betreffenden Tei lbereich fest und schafft  damit d ie planungsrecht l iche 

Voraussetzung für d ie verbindl iche Festsetzung im Bebauungsplan (§ 8 Abs. 2 Satz 1 

BauGB).  

Im Einzelnen dient d ie FNP-Änderung folgenden Zwecken:  

•  Planungsrecht l iche Absicherung der Löschwasserversorgung: Das geplante Ge-

werbegebiet „Auf der Haide" ist  im Außenbereich gelegen und ohne Anbindung 

an ein le istungsfähiges öffent l iches Löschwassernetz. Der unterirdische Lösch-

wasser tank stel l t  die nach dem einschlägigen Brandschutzrecht und nach den 
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Vorgaben der zuständigen Feuerwehr und des Kreises Hochsauerland erforder-

l iche Löschwasserreserve sicher.  

•  Regelung der Niederschlagswasserbewir tschaftung: Das Niederschlagswasser 

von Dach- und Verkehrsf lächen des Gewerbegebiets wird gesammelt und über 

naturnah gestal tete Retentions - und Versickerungsmulden in den Untergrund 

eingeleitet.  D ie Versickerungsanlage  dient  dem Schutz des Grundwassers, der 

Entlastung öffent l icher Kanalnetze, der Reduzierung von Abf lussspitzen bei 

Starkregenereignissen sowie der Stützung der Grundwasserneubildung.  

•  Standor tvorsorge für  die Trafostat ion: D ie zur Versorgung des Gewerbegebiets 

erforderl iche Trafostat ion sol l  auf der Versorgungsf läche platzier t werden,  um 

eine Bündelung der technischen Infrastruktur und eine landschaftsver trägl iche 

Unterbringung zu gewährleisten.  

•  Paral le lverfahren:  Die FNP-Änderung ermöglicht e ine koordinier te For tführung 

von vorbereitender und verbindl icher Bauleitplanung, ohne dass die Öffent l ich-

keitsbetei l igung und das Satzungsverfahren für  den Bebauungsplan bis zum Ab-

schluss des FNP-Verfahrens ausgesetzt werden müssen.  

1.4  Verfahren  

Die Aufste l lung des Bebauungsplanes Nr.  10 „Gewerbegebiet auf der Haide" wurde 

zunächst ohne beglei tende Änderung des Flächennutzungsplanes eingelei tet,  da die 

gewerbl ichen Bauf lächen west l ich der Straße „Zur Heide" im rechtswirksamen FNP 

bereits als gewerb l iche Bauf läche dargestel lt  sind und insoweit das Entwicklungsgebot 

des § 8 Abs. 2 BauGB gewahr t ist.  Erst  im Zuge der frühzeit igen Betei l igung zum 

Bebauungsplan Nr.  10 gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wurde durch e inge -

gangene Stel lungnahmen deut l ich , dass für den Tei lbereich öst l ich der Straße „ Zur 

Heide" – auf  dem nunmehr anstel le e ines Löschwasser te iches ein unter ird ischer 

Löschwasser tank sowie Anlagen zur Niederschlagswasserversickerung und eine Tra -

fostat ion vorgesehen sind – eine Anpassung des Flächennutzungsplanes erforder l ich 

ist,  da die dor t geltende Darste l lung als Fläche für die Landwir tschaft die planungs-

rechtl iche Zulässigkeit  dieser baul ichen Anlagen nicht  abdeckt.  Der Planungs -, Bau - 

und Umweltausschuss hat daraufhin am 27.01.2026 die Ein lei tung der 81. FNP-Ände-

rung beschlossen.   

Da die FNP-Änderung sachlich und räumlich vo l lständig auf denselben Planungsge -

genstand bezogen ist  wie das bereits durchgeführ te frühzeit ige Betei l igungsverfahren 

zum Bebauungsplan Nr. 10, und da die Öffent l ichkeit  sowie die Behörden und sonsti -

gen Träger öffent l icher Belange im Rahmen jenes Verfahrens bereits umfassend über 

die al lgemeinen Ziele und Zwecke der Gesamtplanung – einschl ießl ich der vorgesehe-

nen Versorgungsanlagen öst l ich der Straße „Zur Heide" –,  d ie in Betracht kommenden 

Planungsalternat iven sowie die voraussicht l ichen Umweltauswirkungen unterr ichtet 

und zur Stel lungnahme aufgeforder t worden sind, erfü l len die Ergebnisse der frühzei -

t igen Bete i l igung zum Bebauungsplan Nr.  10 zugleich die Anforderungen des § 3 Abs.  

1 Satz 1 und des § 4 Abs. 1 BauGB für d ie 81. FNP-Änderung.  Eine erneute, geson-

der te frühzeit ige Betei l igung al le in für d ie FNP -Änderung ist  unter diesen Umständen 

nicht erforderl ich und wäre rein verfahrensrechtl ich ohne zusätzl ichen Erkenntnisge-

winn.  Die Ergebnisse und e ingegangenen S tel lungnahmen aus dem frühzeit igen Betei -

l igungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 10 werden daher vol lständig als Ergebnisse 
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der frühzeit igen Betei l igung zur 81. FNP -Änderung gewer tet und f l ießen in d ie weitere 

Ausarbeitung e in.  

Der Entwurf der 81. FNP-Änderung einschließl ich der vor l iegenden Begründung mit 

Umweltber icht  wird gemäß § 3 Abs.  2 BauGB öffent l ich ausgelegt.  Die Auslegung er-

folgt koordinier t  mit der öffent l ichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes 

Nr. 10 nach § 3 Abs. 2 BauGB, um eine inhalt l ich abgestimmte und verfahrensökono-

mische For tführung beider Bauleitp lanverfahren sicherzuste l len. Gleichzeit ig werden 

die Behörden und sonstigen Träger öffent l icher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

betei l igt.  Or t  und Dauer der  Auslegung werden gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB or ts -

übl ich bekannt gemacht.  

Die fr istgerecht eingegangenen Stel lungnahmen werden nach § 1 Abs. 7 BauGB aus-

gewer tet,  gegeneinander und untereinander abgewogen und in einer Abwägungsvor-

lage dokumentier t.  D ie 81.  FNP-Änderung bedarf nach § 6 Abs.  1 BauGB der Geneh-

migung der höheren Verwaltungsbehörde (Bezirksregierung Arnsberg).  D ie Genehmi-

gung ist gemäß § 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB or tsüblich bekannt zu machen; mit der Be-

kanntmachung wird die FNP-Änderung wirksam.  

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Änderung des Flächennutzungsplans eine Um-

weltprüfung durchzuführen; ihr Ergebnis ist in einem Umweltber icht nach § 2a Satz 2 

Nr. 2 BauGB darzustel len. Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB kann die Umweltprüfung 

eines Bauleitp lans auf zusätzl iche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen be -

schränkt  werden, wenn die Umweltprüfung in e inem Aufstel lungsverfahren für  einen 

Bauleitp lan bereits auf einer anderen Planungsebene durchgeführ t wurde.  Da der Be -

bauungsplan Nr.  10 im Paral le lve rfahren aufgestel lt  wird und dessen Umweltber icht  

die voraussicht l ichen erhebl ichen Umweltauswirkungen des Vorhabens umfassend er-

mit telt  und bewer tet,  wird der Umweltber icht zur FNP -Änderung im Wege der Ab-

schichtung auf d ie Darstel lungsebene des Flächennut zungsplans beschränkt.  Für die 

standor t- und vorhabenbezogenen Detai lprüfungen wird auf den Umweltbericht  zum 

Bebauungsplan Nr. 10 verwiesen.   

2 Ausgangssituation  

2.1  Räumliche Lage  

Die verfahrensgegenständl ichen Flächen l iegen in der Gemarkung Giershagen im 

nordwestl ichen Randbereich des Stadt tei ls der Stadt Marsberg. Das Siedlungsbild 

Giershagens wird durch einen kompakten Or tskern mit  überwiegend historischer Be-

bauung und einer den Or tskern umlaufenden Hauptstraße geprägt,  die von landwir t-

schaft l ich genutzten Flächen und e inzelnen Hofste l len eingerahmt wird. In den vergan-

genen Jahrzehnten wurden insbesondere am Or tsrand mehrere städtebaul ich geord-

nete Neubaugebiete entwickelt,  die d ie vorhandene Siedlungsstruktur arrondieren.  

Giershagen verfügt über eine Grundversorgung mit Einr ichtungen der Daseinsvorsorge 

und sozia len Infrastruktur.  Hierzu zählen insbesondere ein ör t l icher Nahversorger, ver-

schiedene Dienst leistungsangebote,  ein Kindergar ten und eine Grundschule,  d ie Kin-

der aus mehreren Or tstei len aufnehmen. Die Schul - und Kindergar teneinr ichtungen 

konzentr ieren s ich überwiegend im Or tskern und ent lang der Straße „Zur Heide“.  
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Das Plangebiet umfasst die Flächen in der Verlängerung der Straße „Zur Heide“ nörd-

l ich des bebauten Or tsrandes, unmit telbar angrenzend an den bestehenden Gewerbe -

standor t.  Zusätzl ich bezieht das Verfahren Abschnit te der Straße „ Zur Heide“ ein, d ie 

bislang n icht  bauplanungsrecht l ich gesicher t waren. D ie Flächen l iegen in einer Ent-

fernung von rund 80 Metern nördl ich eines als A l lgemeines Wohngebiet ausgewiese -

nen Baugebiets, das derzeit  erst  te i lweise bebaut ist.  D ie Erschl ießung erfolgt  über 

die Straße „ Zur He ide“, d ie inneror ts als Sammelstraße fungier t und außerhalb der 

Or tslage unmit telbar an die „Papenstraße“ anbindet.  Die „Papenstraße“ ist a ls Lan-

desstraße L 870 klassif iz ier t und ste l l t  d ie überör t l iche Hauptanbindung in Richtung 

Marsberg, Diemelsee und der weiterführenden Bundesstraßen her.  

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereichs sowie seine Größe ergeben s ich aus 

dem zeichnerischen Tei l  des Flächennutzungsplanes, d ie Abgrenzung orient ier t  s ich 

an den Flurstücksgrenzen. Bei der Abgrenzung wurde darauf geachtet,  den konkret 

absehbaren Erweiterungsbedarf des bestehenden Betr iebs zu berücksicht igen und zu-

gleich ein begrenztes Flächenangebot für eine mit telfr ist ige Weiterentwicklung vorzu-

halten,  ohne darüber hinausgehende Reservef lächen zu überplanen. Damit  wird eine 

f lächensparende Inanspruchnahme von Boden im Sinne des § 1a Abs. 1 BauGB ge -

währleistet und einer ungeordneten Ausdehnung vorgebeugt.  

 

Abbi ldung 1 -  Veror tung der  ver fahrensgegenständ l ichen Flächen im Stadt te i l  
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Rund e in Drit te l der Gesamtf läche ist bereits durch den bestehenden Betr ieb, das 

Lagerhaus eines weiteren Unternehmens sowie die zugehörigen Erschl ießungsf lächen 

in Anspruch genommen. Die eingefr iedeten Lagerf lächen umfassen zudem einen Funk-

mast,  der betr iebl ich und technisch genutzt wird. Im südl ichen Tei l  des Plangebiets  

bef indet s ich eine Wohnnutzung in Form eines Betr iebslei terwohnhauses mit  typischer 

Wohnumfeldgestaltung. Die übr igen Flächen s ind bis lang dem Außenbereich zuzuord-

nen und werden intensiv landwir tschaft l ich, überwiegend ackerbaulich, mit weitge -

hend monotoner Flächenstruktur genutzt.  

In einem Abstand von rund 500 Meter westl ich des Änderungsbereichs bef inden s ich 

das FFH-Gebiet „Gewässersystem Diemel und Hoppecke" (DE 4617 -302) sowie das 

Vogelschutzgebiet „D iemel - und Hoppecketal mit angrenzenden Wäldern" (VSG 4517 -

401). Innerhalb des Änderungsbereichs l iegen keine Natura -2000-Flächen;  der Be -

reich ist n icht  unmit telbar Bestandte i l  e ines gesetzl ich festgesetzten Landschafts -

schutzgebiets.  

2.2  Planerische Ausgangslage  

Der LEP NRW verfolgt als Ziel der Raumordnung u.a. die bedarfsgerechte und zugleich 

f lächensparende Bereitstel lung von Flächen für  gewerbl iche Nutzungen sowie die Kon-

zentrat ion solcher Nutzungen an Standor ten mit  vorhandener Infrastruktur.  D ie 81.  

FNP-Änderung unterstützt dieses Ziel,  indem sie ausschl ießl ich die planungsrecht l iche 

Grundlage für technische Versorgungsanlagen schafft ,  die dem bereits bestehenden 

und im FNP dargeste l lten Gewerbestandor t unmit te lbar zugeordnet s ind,  ohne neue 

Siedlungs - oder Gewerbef lächen in Anspruch zu nehmen.  

Der Regionalp lan stel l t  den Änderungsbereich a ls Al lgemeine Freiraum - und Agrarbe-

reiche dar; der nördl iche Tei l  des weiteren Umfeldes ist  zusätzl ich als Bereich für den 

Schutz der Landschaft und landschaftsorient ier te Erholung (BSLE) festgelegt.  Die vor-

gesehene Darstel lung als Grünf läche mit  überlager ter Versorgungsf läche wahr t die 

Freiraum- und Agrarbereichsfunktion, da der Grünf lächencharakter erhalten ble ibt und 

die technischen Anlagen weitgehend unterirdisch (Löschwasser tank, Versickerungs-

mulden) oder räumlich konzentr ier t  (Trafostat ion) ausgeführ t werden. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung der Freiraumfunkt ionen des BSLE ist nicht zu erwar ten.  

Im rechtswirksamen FNP sind die Flächen öst l ich der Straße „ Zur Heide" als Flächen 

für die Landwir tschaft dargestel lt .  D iese Darstel lung deckt d ie p lanungsrechtl iche Zu-

lässigkeit  der nunmehr vorgesehenen baul ichen Versorgungsanlagen nicht  ab. Mit  der 

81. FNP-Änderung wird die Darste l lung auf  dem räumlich eng begrenzten Änderungs-

bereich in eine Grünf läche mit  der Zweckbestimmung „naturnahe Wiese",  überlager t 

mit einer Versorgungsf läche für Erneuerbare Energien und Elektr iz ität sowie für  Re -

genwasserrückhaltung, -ableitung, -versickerung und Löschwasserbereitstel lung, ge -

änder t.  Die gewerbl ichen Bauf lächen westl ich der Straße „Zur Heide" sind im FNP 

bereits als Gewerbl iche Bauf läche dargestel lt  und werden durch die vorl iegende Än-

derung nicht berühr t.  
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Abbi ldung 2 -  Darste l lungen im rechtswirksamen Flächennutzungsp lan  mit  Darste l lung der 

Abgrenzung des räuml ichen Gel tungsbere iches des Bebauungsplanes Nr.  10  

Der Landschaftsplan der Stadt  Marsberg weist d ie Flächen öst l ich der Straße „ Zur 

Heide" dem Landschaftsschutzgebiet  (LSG) der Kategorie B „Freif lächen um Giersha-

gen" zu. Schutzzweck ist d ie Erhaltung der Vielfa lt ,  Eigenar t und Schönheit der Kul-

tur landschaft sowie der Leistungsfähigkeit  des Naturhaushalts und der landwir tschaft-

l ichen Nutzung. D ie vorgesehene Darstel lung als Grünf läche mit naturnaher Wiesen-

nutzung entspr icht  diesem Schutzziel.  Die überlagernden Versorgungsanlagen werden 

so ausgeführ t,  dass der Freiraum- und Grünlandcharakter des Bereichs dauerhaft ge -

wahr t ble ibt:  Der Löschwasser tank und die Versickerungsmulden werden unterirdisch 

bzw. geländebündig angelegt;  die Trafostat ion wird räumlich konzentr ier t und unter 

Berücksicht igung der Schutzziele  des Landschaftsschutzgebiets eingebunden.  

Das integrier te Kl imaschutzkonzept des Hochsauer landkreises und der Stadt Mars-

berg empfiehlt  u.a. e ine verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien, eine k l imaange -

passte dezentrale Regenwasserbewir tschaftung sowie die Umsetzung von Maßnahmen 

zur Starkregenvorsorge. Die FNP-Änderung unterstützt d iese Zielsetzungen, indem sie 

die planungsrechtl iche Grundlage für eine or tsnahe Niederschlagswasserversickerung 

und für  Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien (hier:  Infrastruktur für d ie Nutzung 

des selbst  erzeugten  Stroms und die Stromumwandlung) schafft .  
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2.3  Rechtl iche Ausgangslage  

Der Änderungsbereich l iegt tei lweise innerhalb des durch Rechtsverordnung des 

Hochsauer landkreises festgesetzten Landschaftsschutzgebiets „Freif lächen um 

Giershagen".  Schutzzweck ist d ie Erhaltung der Vielfa lt ,  Eigenar t und Schönheit  der 

Kulturlandschaft sowie der Leistungsfähigkeit  des Natur haushalts.  Die geplante Dar-

stel lung als Grünf läche wahr t d iesen Schutzzweck. Für d ie im Untergrund zu err ich-

tenden baul ichen Anlagen (insbesondere unterird ischer Löschwasser tank) ist im Bau-

genehmigungsverfahren die Vereinbarkeit  mit  den Verbots - und Gebotsvorschr if ten 

der LSG -Verordnung zu prüfen; soweit erforderl ich, ist  eine Befreiung nach § 67 

BNatSchG bei  der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Hochsauerlandkrei -

ses einzuholen.  

Das FFH-Gebiet „Gewässersystem Diemel und Hoppecke" (DE 4617 -302) und das Vo-

gelschutzgebiet „D iemel - und Hoppecketal mit  angrenzenden Wäldern" (VSG 4517 -

401) bef inden s ich in einem Abstand von rund 500 Meter  west l ich des Änderungsbe-

reichs. Für den Bebauungsplan Nr. 10 wurde eine Natura -2000-Vorprüfung (Scree-

ning) gemäß Ar t.  6 Abs. 3 FFH-RL i.V.m. § 34 BNatSchG durchgeführ t,  die zu dem 

Ergebnis gelangt,  dass erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungszie le be ider 

Schutzgebiete durch das Vorhaben – einschl ießl ich der Versorgungsanlagen auf  der 

Änderungsf läche –ausgeschlossen werden können. Zwischen dem Änderungsbereich 

und den Schutzgebieten l iegen landwir tschaft l iche Flächen, Wohnbebauung und Ge-

hölzstrukturen, die eine ausreichende räumliche Pufferung gewähr leisten. Das Vorha-

ben löst  keine weitreichenden Emissionen aus,  die über den Änderungsbereich hinaus 

auf d ie Schutzgebiete einwirken könnten.  Eine ver t iefte FFH -Ver trägl ichkeitsprüfung 

ist nicht erforderl ich.  

Der Änderungsbereich l iegt außerhalb festgesetzter Trinkwasser- oder Heilquel len-

schutzgebiete. Aufgrund der karstgeprägten geologischen Verhältnisse der Marsber-

ger Hochf läche (Zechstein/Buntsandste in) ist für  die Planung und den Betr ieb der Ver-

sickerungsanlage besondere Sorgfalt  im Umgang mit  dem Grundwasserhaushalt  ge -

boten. Das vor l iegende geotechnische Gutachten weist für den Anlagenstandor t aus -

reichende Durchlässigkeitsbeiwer te nach und belegt  damit  d ie grunds ätzl iche Eignung 

des Untergrunds für  eine f lächenhafte Versickerung gemäß DWA -M 153 und DWA-A 

138. Die Versickerungsanlage wird so dimensionier t und ausgeführ t,  dass durch eine 

belebte Bodenschicht von mindestens 20 Zentimeter bewachsenem Oberboden eine 

hinre ichende Reinigungswirkung erz ielt  und eine schadlose Einle itung des Nieder-

schlagswassers in den Untergrund s ichergestel lt  wird.  

Das geotechnische Gutachten hat für den Bereich der geplanten Versickerungsanlage 

und des Löschwasser tanks keine Prüfwer tüberschreitungen nach Bundes -Boden-

schutz- und Alt lastenverordnung (BBodSchV) ergeben. Besondere Einschränkungen 

für die vorgesehenen Versorgungsanlagen aus dem Alt lastenrecht bestehen nicht.  

2.4  Planerische Überlegungen  

Die Darstel lung der gewerbl ichen Bauf lächen sol l  ledigl ich an die tatsächl iche Ausge-

staltung der Baugebietsgrenzen angepasst werden, weshalb s ich die planer ischen 

Überlegungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes auf  d ie Grünf lächen öst l ich 

der Wegeparzel le beziehen.  
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Die Wahl des Standor tes für d ie Versickerungsanlage, den unterirdischen Löschwas-

ser tank und die Trafostat ion öst l ich der Straße „Zur Heide" beruht auf folgenden Ab-

wägungsgesichtspunkten:  

Die Versickerungsanlage nimmt das Niederschlagswasser aus dem gesamten Bauge-

biet  (ca. 4,25 ha) auf.  Das geotechnische Gutachten weist für den Anlagenstandor t 

ein erforderl iches Rückhaltevolumen von ca. 1.300 Kubikmeter aus. D ie Anlage wird 

dem bestehenden,  in Richtung Osten fal lenden Geländeverlauf  angepasst und zur to-

pograf ischen Einbindung in das Gelände e ingeschnit ten. D ie Wasser t iefe innerhalb der 

Versickerungsf läche beträgt etwa 0,90 Meter.  Der Abstand zur talse it igen Grund-

stücksgrenze beträgt  mindeste ns 35 Meter,  zur seit l ichen Böschungsoberkante des 

Flurstücks 163 mindestens 5 Meter.  In d ie Bemessung einbezogen sind öffent l iche 

Verkehrsf lächen (ca.  3.210 Quadratmeter) sowie pr ivate Grundstücke (ca. 1.265 

Quadratmeter).  

Eine Veror tung der Versickerungsanlage innerhalb des Baugebietes westl ich der 

Straße „ Zur Heide" scheidet aus Gründen des sparsamen und schonenden Umgangs 

mit gewerbl ich nutzbaren Flächen aus (§ 1a Abs. 1 BauGB). D ie im verbindl ichen Bau-

leitplan festgesetzten nicht  überbaubaren Grundstücksf lächen werden zur Tei lversi -

ckerung herangezogen, sodass die verfahrensgegenständl iche Versickerungsanlage 

öst l ich der Straße „ Zur Heide"  das planer isch erforder l iche Maximalvolumen abbildet; 

die tatsächlich in Anspruch genommene Fläche wird sich im Zuge der Ausführungs -

planung voraussicht l ich weiter reduzieren.  Die dargeste l l te Flächengröße entspr icht 

damit e inem konservativen Worst -Case -Ansatz, der die Leistungsfähigkeit  der Anlage 

auch unter ungünstigen hydrologischen Randbedingungen s icherstel l t .  

Eine vol lständig unterirdische Versickerungslösung – etwa durch ein R igolensystem 

unterhalb der versiegelten Gewerbef lächen – wurde im Rahmen der Variantenprüfung 

erwogen, jedoch aus mehreren Gründen zurückgestel lt .  Unter ird ische Rigolensysteme 

sind in ihrer Funkt ionsfähigkeit  langfr ist ig anfäl l iger für Kolmat ion und erfordern einen 

erhöhten War tungs - und Sanierungsaufwand; zudem entfäl l t  bei einer vol lständigen 

Unterkel lerung der Gewerbef läche der ökologisch wirksam e Reinigungseffekt einer be -

lebten Bodenpassage. Demgegenüber b ietet die naturnahe Versickerungsmulde mit 

ex tensiver Wiesennutzung eine dauerhaft  funkt ionssichere, war tungsarme und zu -

gleich ökologisch höherwer t ige Lösung .  Sie stärkt den Biotopverbund, trägt zur 

Grundwasserneubi ldung bei  und entspr icht  sowohl den Anforderungen der DWA -A 138 

als auch den Schutzzielen des Landschaftsschutzgebiets, indem die Fläche ihrer Funk-

t ion a ls offene, extensiv gepf legte Grünf läche erhal ten bleibt.  D ie Wahl der naturnahen 

Wiesenmulde stel l t  damit gegenüber techni schen Alternativen die ökologisch und pla-

nerisch vorzugswürdige Lösung dar.  

Der unterirdische Löschwasser tank und die Versickerungsmulden werden so ausge-

führ t,  dass das Landschaftsbi ld nicht  dauerhaft beeinträcht igt wird.  Die Grünf lächen-

darstel lung mit  ex tensiver Wiesennutzung sicher t  die visuel le Of fenhaltung der Feldf lur 

entsprechend dem Schutzzie l des Landschaftsschutzgebiets.  Die Trafostat ion wird 

räumlich konzentr ier t  und landschaftsver trägl ich am Rand der Versorgungsf läche an-

geordnet.  

Gemäß der Starkregenhinweiskar te NRW sind im Plangebiet bei ex tremen Regenereig-

nissen Überschwemmungstiefen von bis zu 0,5 Meter  zu prognostiz ieren.  D ie Kombi -

nation aus Rückhaltevolumen und geregelter Versickerung trägt zur Reduzierung von 
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Abf lussspitzen und damit zum vorbeugenden Hochwasserschutz bei.  Die Lösung ent-

spricht  den Anforderungen des § 55 WHG (dezentrale Niederschlagswasserversicke-

rung) sowie den planerischen Empfehlungen zur Starkregenvorsorge in der Bauleitp la-

nung.  

2.5  Kosten und Finanzierung  

Die Planungskosten für d ie 81. FNP-Änderung werden vol lständig durch die Stadt  

Marsberg getragen. Die Kosten für Err ichtung und Betr ieb der Versorgungsanlagen 

(Versickerungsanlage, Löschwasser tank, Trafostat ion) l iegen vol lständig im Verant-

wor tungsbereich des Planbegünst igten und werden durch entsprechende privatrecht-

l iche und öffent l ich-rechtl iche Vereinbarungen gesicher t.  

3 Begründung der Plandarstellungen  

Die 81.  FNP-Änderung sieht  für den Änderungsbereich öst l ich der Straße „ Zur Heide“ 

auf den Flurstücken 15/2 und 162 der Gemarkung Giershagen folgende Darstel lung 

vor:  

Grünf lächen, vol lständig überlager t durch eine Versorgungsf läche mit den Zweckbe -

st immungen:  

1.  Erneuerbare Energien und Elektr iz i tät  (für d ie Trafostat ion sowie ggf.  zugehörige 

dezentrale Energiespeicher und -ver te i lungsanlagen),  

2.  Regenwasserrückhaltung, -able itung, -versickerung und Löschwasserbereit-

stel lung (für die naturnahen Versickerungsmulden und den unterirdischen 

Löschwasser tank).  

Die Darstel lung als Grünf läche für  den beabsicht igten Zweck einer naturnahen Wiese 

entspricht dem dauerhaft angestrebten Charakter des Änderungsbereichs als extensiv 

bewir tschaftete,  strukturreiche Wiesenf läche. Sie s icher t  die Freiraum - und Land-

schaftsfunktionen des Bereichs, trägt den Schutzz ielen des Landschaftsschutzgebiets 

„Freif lächen um Giershagen" Rechnung und schafft  zugle ich die ökologische Grund-

lage für d ie Leistungsfähigkeit  der Versickerungsanlage. D ie extensive Wiesennutzung 

gewährleistet den für  die Versickerungsfunktion notwendigen Reinigungseffekt durch 

eine dauerhaft belebte Bodenzone und förder t die Grundwasserneubildung. D ie bis -

herige Darste l lung als Fläche für die Landwir tschaft wird im räumlichen Umfang des 

Änderungsbereichs aufgehoben;  die umgebenden landwir tschaft l ichen Darste l lungen 

des FNP bleiben unberühr t.  

Obwohl die b isherige Darstel lung als Fläche für  die Landwir tschaft entfäl l t ,  wird eine 

landwir tschaft l iche Nutzung der Fläche durch die Planänderung nicht ausgeschlossen. 

Die Grünf lächendarstel lung mit  der Zweckbestimmung „naturnahe Wiese"  lässt  eine 

extensive Bewir tschaftung in Form einer Weidenutzung – insbesondere durch Schaf - 

oder Ziegenhaltung – ausdrückl ich zu. Eine solche Weidenutzung ist  mit den Schutz-

zielen des Landschaftsschutzgebiets sowie mit der Funktion der Fläche als Versicke -

rungsanlage vereinbar und aus naturschutzfachl icher Sicht sogar förderl ich, da sie 

einer Verbuschung entgegenwirkt,  d ie Strukturv ielfa lt  der Wiesenf läche erhöht und die 

langfr ist ige Offenhaltung des Geländes sicherstel l t .  D ie Versickerungsmulde kann bei 

sachgerechter Ausführung in ein Beweidungskonzept integrier t werden, da Schafe und 
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Ziegen durch Verbiss und Tr it t  die Versickerungsleistung des Bodens langfr ist ig erhal-

ten und einer Kolmation der Bodenoberf läche entgegenwirken.  D ie Umstel lung auf  eine 

extensiv bewir tschaftete Weidef läche führ t  damit nicht zu einem vol lständigen Ver lust  

landwir tschaft l icher Nutzungsmögl ichkeiten, sondern zu einer Umqual i f iz ierung zu-

gunsten einer ökologisch höherwer t igen und landschaftsver trägl ichen Nutzungsform. 

Die Belange der Landwir tschaft  nach § 1 Abs. 6 Nr.  8 Buchst.  b BauGB werden damit  

nicht  unverhä ltnismäßig beeinträchtigt.  

Die Über lagerung mit einer Versorgungsf läche schafft  die nach § 8 Abs. 2 Satz 1 

BauGB erforderl iche Darstel lungsgrundlage für die im Bebauungsplan Nr. 10 als Ver-

sorgungsf läche festzusetzenden Bereiche.  Die Über lagerungsdarstel lung ist  rechtl ich 

zulässig, da § 5 Abs.  2 BauGB ausdrückl ich die funkt ionale Mehrfachdarstel lung von 

Flächen ermögl icht,  sofern die dargeste l l ten Nutzungen miteinander vereinbar sind. 

Die unter irdische bzw. geländebündige Ausführung der technischen Anlagen (Lösch-

wasser tank, Versickerungsmulden) und die räumlich konzentr ier te Anordnung der Tra-

fostat ion gewährleisten, dass der Grünf lächencharakter durch die über lagernde Ver-

sorgungsfunkt ion nicht beeinträcht igt wird.  

Der verbindl iche Bauleitplan  entwickelt  s ich mit  der gegenständl ichen Festsetzung ei -

ner privaten Grünf läche „naturnahe Wiese" mit über lager ter Versorgungsf läche aus 

der 81. FNP-Änderung. Nach Wirksamwerden der FNP-Änderung ist das Entwicklungs-

gebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB für die sen Tei lbereich gewahr t;  das Paral le lver-

fahren nach § 8 Abs.  3 BauGB stel l t  s icher, dass Bebauungsplan und FNP -Änderung 

inhalt l ich und zeit l ich aufe inander abgestimmt in Kraft treten.  

4 Städtebauliche Eingriffsregelung  

Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes ist d ie Eingr if fsregelung gemäß § 18 

BNatSchG i .V.m. § 1a Abs. 3 BauGB nicht abschließend abzuarbeiten; d ies erfolgt  

vol lständig und abschließend auf der Ebene des Bebauungsplanes Nr. 10 „Gewerbe -

gebiet auf der Haide“. Die dor t vorgesehene städtebauliche Eingrif fsregelung deckt 

sämtl iche planungsbedingten Eingrif fe  in Natur und Landschaft ab – ausdrückl ich ein-

schl ießl ich derjenigen Eingrif fe,  d ie durch die Err ichtung der Versorgungsanlagen im 

Änderungsbereich der 81. FNP-Änderung verursacht werden.  

Im Bebauungsplan Nr. 10 werden fo lgende Kompensationsmaßnahmen festgesetzt  

bzw. ver tragl ich gesicher t:  

•  Externe Kompensat ionsmaßnahme: Extensivierung von ca. 1,98 ha Grünland im 

Naturschutzgebiet „Glindetal“ mit e inem Biotopwer tzuwachs von 59.136 Punk-

ten gemäß dem Bewer tungsrahmen des Hochsauerlandkre ises. Die Maßnahme 

wird durch e inen städtebaulichen Ver trag dauerhaft gesicher t.  

•  CEF-Maßnahme Feld lerche: Anlage und dauerhafte P f lege von Feldlerchen -

Schonstreifen als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF) gemäß § 44 Abs. 5 

BNatSchG, um planungsbedingte Beeinträchtigungen der Feldlerche ( Alauda ar-

vensis)  a ls p lanungsrelevanter Ar t  zu vermeiden.  

Die Grünf lächendarstel lung und das geänder te Pf legeregime des Änderungsbereichs 

führen gegenüber der bisherigen Nutzung zu einer ökologischen Aufwer tung. Aus 

Gründen einer vorsicht igen und belastbaren Bilanzierung wurde im Rahmen der 
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Bewer tung nach dem Bewer tungsrahmen des Hochsauer landkreises dennoch ledigl ich 

ein konservativer,  unveränder ter Biotopwer t angesetzt.  

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für  die 81. FNP -Änderung eine Umweltprüfung durchzu-

führen; ihr Ergebnis ist in e inem Umweltbericht nach § 2a Satz 2 BauGB darzuste l len. 

Zur Vermeidung einer Mehrfachprüfung identischer Umweltwirkungen wird der Um-

weltbericht  zur FNP-Änderung auf  diejenigen voraussicht l ichen erheblichen Umwelt-

auswirkungen beschränkt,  die spezif isch durch die hier  gegenständlichen Anlagen – 

Versickerungsanlage, unterirdischer Löschwasser tank und Trafostat ion – ausgelöst  

werden (Schutzgüter Boden, Wasser,  Biotope, Ar ten, Landschaftsbi ld).  D ie übrigen 

planungsbedingten Umweltwirkungen werden vol lständig und abschl ießend im Um-

weltbericht  zum Bebauungsplan Nr.  10 geprüft.  Diese Verfahrensweise ist nach § 2 

Abs. 4 Satz 4 BauGB ausdrückl ich zulässig und ent spricht den Anforderungen des Ar t . 

4 Abs. 3 der R icht l in ie 2001/42/EG (SUP -Richtl in ie),  der d ie Koordinierung von Um-

weltprüfungen auf verschiedenen Planungsebenen zur Vermeidung von Mehrfachprü -

fungen vorsieht.  Der Umweltber icht zur FNP -Änderung ist  als eigenständiger Tei l  d ie -

ser Begründung beigefügt.  

Für den Bebauungsplan Nr.  10 wurde eine Natura -2000-Vorprüfung (Screening) gemäß 

Ar t.  6 Abs. 3 FFH-RL i.V.m. § 34 BNatSchG für das FFH-Gebiet „Gewässersystem 

Diemel und Hoppecke" (DE 4617-302) sowie das Vogelschutzgebiet „Diemel - und Hop-

pecketal mit  angrenzenden Wäldern" (VSG 4517-401) durchgeführ t.  Das Screening 

gelangt zu dem Ergebnis, dass erhebl iche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele bei -

der Schutzgebiete – auch durch die spezi f ischen Wirk faktoren der Versorgungsanla-

gen auf der Änderungsf läche –ausgeschlossen werden können.  Beide Schutzgebiete 

bef inden sich in e inem Abstand von rund 500 Meter west l ich des Änderungsbereichs; 

dazwischen l iegen landwir tschaft l iche Flächen, Wohnbebauung und Gehölzstrukturen,  

die eine ausre ichende räumliche Pufferung gewährleisten.  Das Vorhaben löst  keine 

weitreichenden Emissionen aus, d ie über den Änderungsbereich  hinaus auf d ie 

Schutzgebiete e inwirken könnten.  Das Niederschlagswasser wird durch die Versicke-

rungsanlage or tsnah und kontrol l ier t  in den Untergrund eingeleitet ;  hydraul ische Be-

einträchtigungen der Fl ießgewässer im FFH-Gebiet sind damit  ausgeschlossen. Eine 

ver t iefte FFH-Ver trägl ichkeitsprüfung nach § 34 Abs.  1 BNatSchG ist nicht erforder-

l ich.  

Der Ar tenschutzbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 10 umfasst e ine Habitatpotenzia lana-

lyse und ar tenschutzrechtl iche Prüfung nach § 44 BNatSchG für  das gesamte Plange-

biet einschl ießl ich der Versorgungsf lächen im Änderungsbereich. Im Bereich der bis -

herigen Grünlandf lächen öst l ich der Straße „Zur Heide" s ind aufgrund der intensiven 

landwir tschaft l ichen Vornutzung keine For tpf lanzungs - oder Ruhestät ten besonders 

oder streng geschützter Ar ten vorhanden; die Fläche dient a l lenfal ls  als Nahrungsha-

bitat für  Feld lerche und Fledermäuse. Die Extensiv ierung zu einer dauerhaft ohne Dün-

gung und Pf lanzenschutzmit tel  bewir tschafteten Grünf läche verbesser t d ie ökologi -

sche Qualität  gegenüber der bisherigen mäßig intensiven Grünlandnutzung .  

Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden durch die 81.  FNP -Änderung 

nicht  ausgelöst;  die ar tenschutzrechtl ich erforderl ichen Vermeidungs - und CEF-Maß-

nahmen werden auf  der Ebene des Bebauungsplans Nr. 10 rechtsverbindl ich gesi -

cher t.  
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5 Voraussichtliche Auswirkungen der Planung  

5.1  Soziale Auswirkungen  

Die 81. FNP-Änderung löst  als vorbereitende Bauleitp lanung für technische Infrastruk-

tureinr ichtungen keine eigenständigen sozialen Auswirkungen aus. Sie schafft  keine 

zusätzl ichen Bauf lächen für Wohn-, Gewerbe - oder Versorgungsnutzungen,  die über 

die bereits bestehenden Bauf lächen und im  Bebauungsplan Nr. 10 gesicher ten  Flä-

chen hinausgehen. Die mit  der gewerbl ichen Entwicklung des Standor tes „Auf der 

Haide" verbundenen posit iven sozia len Wirkungen – insbesondere die Sicherung und 

Schaffung von Arbeitsplätzen im Stadt tei l  Giershagen und die Stärkung der wir tschaft-

l ichen Entwicklung der Stadt Marsberg – sind dem Bebauungsplan zuzurechnen und 

werden in dessen Begründung dargestel lt .  

Mit telbar trägt die FNP-Änderung zur sozia len Ver trägl ichkeit  der Gesamtplanung bei,  

indem sie durch die Darstel lung einer naturnahen Grünf läche mit ex tensiver Weide -

nutzung einen landschaftsver trägl ichen Übergang zwischen dem geplanten Gewerbe-

gebiet und der südlich angrenzenden Wohnbebauung sicher t.  D ie Extensivierung der 

bisher igen Grünlandf läche zu einer dauerhaft ex tensiv bewir tschafteten Wiesenf läche 

verbesser t  die Aufenthaltsqualität  im Or tsrandbereich  und stärkt das Erholungsumfeld 

der benachbar ten Wohnnutzung. Demographische Auswirkungen sind durch die FNP -

Änderung nicht zu erwar ten.  

5.2  Stadtplanerische Auswirkungen  

Die 81.  FNP-Änderung unterstützt das städtebaul iche Leitbi ld der Stadt Marsberg, 

gewerbl iche Nutzungen an bestehenden Standor ten zu konzentr ieren und e ine unge -

steuer te Ausdehnung in den Außenbereich zu vermeiden. Indem die technische Infra-

struktur für  das Gewerbegebiet „Auf  der Haide" planungsrecht l ich auf  einer räumlich 

eng begrenzten Fläche gesicher t wird, wird ein wesent l icher Beitrag zur Funkt ionsfä-

higkeit  und Nachhalt igkeit  des Gewerbestandor tes geleistet,  ohne neue Siedlungs -  

oder Gewerbef lächen in Anspruch zu nehmen.  

Die Darstel lung als Grünf läche mit  überlager ter Versorgungsf läche gestaltet d ie Or ts -

randzone zwischen dem Gewerbegebiet westl ich der Straße „ Zur Heide",  der südlich 

gelegenen Wohnbebauung und der öst l ich anschl ießenden offenen Feldf lur städtebau-

l ich ver trägl ich aus.  Sie schafft  e ine klare funktionale und gestalter ische Grenze des 

Gewerbestandor tes und verhinder t dessen schle ichende Ausdehnung in den Land-

schaftsraum. D ies entspricht  dem Grundsatz des § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB, eine nach-

halt ige städtebaul iche Entwicklung unter Berücksicht igung der Belange des Umwelt-

schutzes und des Landschaftsbi ldes s icherzustel len.  

5.3  Infrastrukturelle Auswirkungen  

Die 81. FNP-Änderung schafft  d ie p lanungsrechtl iche Voraussetzung für dre i techni -

sche Infrastrukture inr ichtungen, d ie für  den dauerhaften und rechtssicheren Betr ieb 

des Gewerbegebiets „Auf der Haide" unverzichtbar s ind:  

•  Niederschlagswasserbewir tschaftung: Die Versickerungsanlage stel l t  sicher,  

dass das gesamte Niederschlagswasser des Plangebiets (ca.  4,25 ha) ord-

nungsgemäß bewir tschaftet,  dezentral versicker t und damit  dem natürl ichen 
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Wasserkreislauf  zugeführ t  wird. Eine Einle itung in die öffent l iche Kanal isat ion 

oder in oberird ische Gewässer ist  n icht  erforderl ich;  Kanal - und Gewässerinfra-

struktur wird dauerhaft ent lastet.  

•  Löschwasserversorgung: Der unterirdische Löschwasser tank s icher t d ie nach 

Brandschutzrecht und den Vorgaben der zuständigen Feuerwehr erforderl iche 

Löschwasserreserve für das Gewerbegebiet.  Da das Plangebiet im Außenbe-

reich l iegt und nicht  an ein le istungs fähiges öffent l iches Löschwassernetz an-

gebunden ist,  ist  d iese Eigenversorgung zwingend notwendig für d ie Realisier-

barkeit  des Vorhabens.  

•  Energieversorgung: D ie Trafostat ion gewährleistet d ie geordnete und le istungs-

fähige Stromversorgung des Gewerbegebiets. Ihre Einbindung in die Versor-

gungsf läche bündelt  die technische Infrastruktur räumlich und vermeidet  eine 

unkoordinier te Ver tei lung technischer Anlagen im Plangebiet.  

Weitergehende Auswirkungen auf d ie überör t l iche technische Infrastruktur (Straßen-

netz, Wasser- und Abwasserversorgung, Telekommunikat ion) sind der FNP -Änderung 

nicht  zuzurechnen; d iese werden auf der Ebene des Bebauungsplans behandelt.  

5.4  Umweltauswirkungen  

Die durch die 81.  Änderung des Flächennutzungsplanes ausgelösten Eingr if fe be -

schränken sich auf die Darstel lung einer Grünf läche mit über lager ter Versorgungsf lä -

che für eine Versickerungsanlage, einen unter irdischen Löschwasser tank und eine 

Trafostat ion; zusätzl iche Bauf lächen oder Nutzungsmögl ichkeiten werden nicht ge -

schaffen. Die voraussicht l ichen Umweltauswirkungen konzentr ieren sich daher auf  

kleinräumige Veränderungen der Schutzgüter Boden, Wasser, Biotope/Ar ten und 

Landschaftsbi ld,  während die wesent l ichen planbedingten Auswirkungen der gewerb-

l ichen Nutzung insgesamt auf  der Ebene des Be bauungsplans geprüft und bewer tet  

werden.  

Für das Schutzgut Boden sind insbesondere die Ein - und Umbauten für d ie Versicke-

rungsmulde, den Löschwasser tank und das Fundament der Trafostat ion relevant; 

durch die weitgehende Rekult iv ierung als extensiv genutzte Wiesenf läche und die Be-

grenzung der vol lversiegelten Flächen ble ibt der Eingr if f  jedoch gering und führ t zu 

keiner erhebl ichen Minderung der Bodenfunkt ionen. Das Schutzgut Wasser prof it ier t 

von der or tsnahen Regenwasserversickerung, die Abf lussspitzen reduzier t,  die Grund-

wasserneubi ldung stützt und das Ris iko einer hydraul ischen Belastung der Vorf luter 

(Si lberbach,  Diemel) verr inger t,  ohne die Gewässergüte oder das Grundwasser mess-

bar zu beeinträchtigen.  

Biotop- und ar tenschutzfachl ich führ t d ie Extensiv ierung der bestehenden mäßig in-

tensiven Grünlandnutzung zu einer extensiv bewir tschafteten Wiesenf läche mit natur-

nah gestal teter  Versickerungsmulde gegenüber dem Bestand zu einer Verbesserung 

der Habitatqual ität;  d ie ar tenschutzrechtl iche Prüfung kommt bei Umsetzung der vor-

gesehenen Vermeidungs - und CEF-Maßnahmen (insbesondere für die Feldlerche) zu 

dem Ergebnis, dass Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht ausgelöst und 

keine Ausnahmeverfahren erforderl ich werden. Das Landschaftsbi ld des Landschafts -

schutzgebiets „Frei f lächen um Giershagen" wird durch die unterirdische Anordnung 

des Löschwasser tanks, die landschaftsver trägl iche Gestaltung der Versickerungs -
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mulde und der Trafostat ion nur geringfügig veränder t;  die Offenlandwirkung und der 

Grünlandcharakter bleiben erhalten.  

Erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungszie le der benachbar ten Natura -2000-

Gebiete „Gewässersystem Diemel und Hoppecke" (FFH -Gebiet) und „D iemel- und Hop-

pecketal mit angrenzenden Wäldern" (Vogelschutzgebiet) s ind nach dem Ergebnis der 

Natura-2000-Vorprüfung ausgeschlossen;  eine FFH-Ver trägl ichkeitsprüfung ist  n icht 

erforderl ich. Insgesamt sind die durch die FNP -Änderung ausgelösten Umweltauswir-

kungen aufgrund des geringen räumlichen Umfangs,  der weitgehenden Grünf lächen-

nutzung und der vorgesehenen fachrecht l ichen Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen 

als gering und umweltfachl ich ver tretbar zu bewer ten.  

6 Sonstige Inhalte  

6.1  Rechtsgrundlagen  

Baugesetzbuch (BauGB) in  der  Fassung der  Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl.  I  S .  

3634),  zu letzt  geänder t  durch Ar t ike l  1  des Gesetzes vom 22.07.2024 (BGBl.  I  Nr.  254),  

insbesondere §§ 1,  1a,  2,  2a, 5,  6,  8 BauGB  

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der  Fassung der  Bekanntmachung vom 21.11.2017 

(BGBl.  I  S.  3786) ,  zu let zt  geänder t  durch Ar t ikel  2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl.  

I  Nr.  6)  

Gemeindeordnung für  das Land Nordrhe in -Westfa len (GO NRW) in der  Fassung der Bekannt-

machung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666),  zu let zt  geänder t  durch Gesetz  vom 

01.10.2024 (GV. NRW. S. 942)  

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl.  I  S .  2542),  zu letz t  geänder t  

durch Ar t ike l  3 des Gesetzes vom 08.10.2024 (BGBl.  I  Nr.  304),  insbesondere §§ 14, 15,  

18, 44 BNatSchG  

Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW) vom 21.07.2000 (GV. NRW. S.  568),  zu letz t  

geänder t  durch Geset z  vom 26.03.2024 (GV. NRW. S. 238)  

Wasserhausha ltsgesetz  (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl.  I  S .  2585),  zu letzt  geänder t  durch 

Ar t ike l  7 des Gesetzes vom 22.12.2023 (BGBl.  I  Nr.  409),  insbesondere § 55 WHG  

Richt l in ie 2001/42/EG des Europäischen Par laments und des Rates vom 27.06.2001 über die  

Prüfung der Umweltauswirkungen best immter  Pläne und Programme (SUP -R icht l in ie)  

Richt l in ie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erha l tung der natür l ichen Lebensräume 

sowie der wi ld lebenden Tiere  und P f lanzen (FFH -R icht l in ie)  

Richt l in ie 2009/147/EG des Europä ischen Par laments  und des Rates vom 30.11.2009 über  

die Erha ltung der wi ld lebenden Voge lar ten (Voge lschutzr icht l in ie)  

6.2  Hinweise  

Für d ie Err ichtung baulicher Anlagen innerhalb des Landschaftsschutzgebiets „Frei -

f lächen um Giershagen" ist  im Baugenehmigungsverfahren die Vereinbarkeit  mit  der 

LSG -Verordnung des Hochsauer landkreises zu prüfen. Soweit Verbotstatbestände be-

rühr t  werden,  ist eine Befreiung gemäß § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutz-

behörde des Hochsauerlandkreises zu beantragen.  
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Die Err ichtung und der Betr ieb der Versickerungsanlage bedürfen einer wasserrecht-

l ichen Erlaubnis gemäß § 8 i.V.m. § 9 WHG, die bei der zuständigen Unteren Wasser-

behörde des Hochsauerlandkreises zu beantragen ist.   

Anfal lende Bodenmassen s ind nach Maßgabe eines Bodenmanagementkonzepts zu 

separieren, zu bewer ten und – soweit möglich – im Plangebiet oder auf geeigneten 

Ausgleichsf lächen wiederzuverwenden. Belastete Böden s ind entsprechend den An-

forderungen der BBodSchV zu entsorgen.  

Die 81. FNP-Änderung bedarf der Genehmigung der Bezirksregierung gemäß § 6 Abs. 

1 BauGB. Sie wird erst mit  der or tsübl ichen Bekanntmachung der Genehmigung gemäß 

§ 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB wirksam.  

6.3  Flächenbilanz  

Ar t der baul ichen Nutzung    Vor der Änderung     Nach der Änderung  

Flächen für  die Landwir tschaft      8.340 m²        3.360 m²  

Gewerbl iche Bauf lächen     41.540 m²      41.160 m²  

Grünf lächen                 5.360 m²  

 

6.4  Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB  

Die nachfolgende Abwägungsdarstel lung bezieht s ich auf  die spezif ischen planeri -

schen Abwägungsfragen der 81. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 

Marsberg. Die Abwägung konzentr ier t  s ich auf diejenigen Belange, die spezif isch 

durch die Darste l lung der Grünf läche mit  überlagernder Versorgungsf läche öst l ich der 

Straße „ Zur Heide" aufgeworfen werden.  Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Auf-

stel lung der Bauleitp läne die öffent l ichen und privaten Belange gegeneinander und 

untereinander gerecht abzuwägen.  

6.4.1  Innenentwicklung, Alternativf lächen und Standor twahl  

Der Grundsatz der Innenentwicklung vor Außenentwicklung (§ 1a Abs. 2 BauGB) gi lt  

auf der Ebene des Flächennutzungsplanes im Ausgangspunkt nicht mit derselben 

Str ingenz wie auf der Bebauungsplanebene, ist jedoch a ls städtebaul iches Leitpr inzip 

auch bei FNP-Änderungen in d ie Abwägung einzustel len. Die hier gegenständliche 

FNP-Änderung betr i f f t  ausschl ießl ich e ine k leinf lächige Anpassung der Darstel lung 

öst l ich der Straße „ Zur Heide"  (Flurstücke 15 /2 und 162), d ie unmit telbar der Herstel-

lung der p lanungsrechtl ichen Konsistenz zwischen vorbereitender und verbindl icher 

Bauleitp lanung dient.  Eine or iginäre Flächeninanspruchnahme für gewerbl iche Nutzun-

gen ist mit dieser FNP-Änderung nicht verbunden; die gewerbl ichen Bauf lächen west-

l ich der Straße „ Zur Heide" sind im FNP bereits dargestel lt  und wurden in einem ge-

sonder ten Verfahren abgewogen.  

Die Frage der Standor twahl für d ie Versickerungsanlage, den Löschwasser tank und 

die Trafostat ion wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens e ingehend geprüft.  

Im Ergebnis erwiesen s ich Alternat ivstandor te innerhalb des Geltungsbereichs des 

Bebauungsplans westl ich der Straße „Zur Heide" a ls nicht  geeignet .  Technisch 
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aufwändigere unter irdische Alternativen (z.B. f lächenhafte Rigolen unter versiegelten 

Gewerbef lächen) wurden erwogen, jedoch aus fachl ichen und wir tschaft l ichen Grün-

den nicht weiterverfolgt .  Die naturnahe oberirdische Wiesenmulde stel l t  gegenüber 

technisch aufwändigeren Systemen sowohl ökologisch a ls auch hinsicht l ich der Unter-

haltbarkeit  und der Landschaftsschutzver trägl ichkeit  die vorzugswürdige Lösung dar.  

In der Abwägung überwiegen die Vor tei le der gewählten Lösung – Schaffung einer 

extensiv genutzten Grünf läche mit ökologischer Mehrfachfunktion, unterirdische Un-

terbringung des Löschwasser tanks, räumliche Konzentrat ion der Trafostat ion – gegen-

über dem Belang der vol lständigen Freihaltung der betroffenen Fläche von baul ichen 

Anlagen jeder Ar t.  

6.4.2  Raumordnung, Landschaftsschutz und Freiraumsicherung  

Der Regionalp lan für den Regierungsbezirk Arnsberg stel l t  den Änderungsbereich als 

Al lgemeinen Freiraum- und Agrarbereich dar; Tei le des nördl ichen Umfeldes s ind als 

BSLE (Bereich für den Schutz der Landschaft und landschaftsorient ier te Erholung) 

festgelegt.  Ziele der Raumordnung im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB, die einer Darste l-

lung als Grünf läche mit überlagernder Versorgungsf läche entgegenstünden,  s ind nicht  

ersicht l ich. Die Darstel lung belässt die Fläche in ihrem Freiraumcharakter (Grünf lä -

che/naturnahe Wiese) und nimmt ledigl ich eine funkt ionale Überlagerung zur p la-

nungsrecht l ichen Absicherung technisch erforderl icher Versorgungsanlagen vor.  Eine 

wesentl iche Intensivierung der Flächennutzung über den bestehenden Zustand als mä-

ßig intensiv bewir tschaftetes Grünland hinaus ist damit n icht verbunden. D ie BSLE -

Funkt ion wird nicht beeinträchtigt,  da die Fläche als Grünland erhalten ble ibt  und 

technische Anlagen weitgehend unterird isch real isier t  werden.  

Teile des Änderungsbereichs l iegen innerhalb des durch Rechtsverordnung des Hoch-

sauer landkreises festgesetzten Landschaftsschutzgebiets (LSG) „Freif lächen um 

Giershagen".  Der Schutzzweck des LSG umfasst  insbesondere die Erhaltung der Viel-

falt ,  Eigenar t und Schönheit der Kulturlandschaft sowie die Offenhaltung der Feldf lur.  

In der Abwägung ist dieser Belang mit erheblichem Gewicht zu versehen. Ihm wird 

dadurch Rechnung getragen, dass  

•  die Darstel lung als Grünf läche den Freif lächencharakter und die extensive Nut-

zung s icher t und der Offenhaltung der Landschaft dient,  

•  der unterirdische Löschwasser tank das Landschaftsbi ld nach der Herstel lung 

dauerhaft nicht beeinträchtigt,  

•  die Versickerungsmulden als f lach eingeschnit tene,  begrünte Geländemulden 

landschaftsver trägl ich gestaltet werden,  

•  die Trafostat ion räumlich konzentr ier t  und in unmit telbarer Nähe zur Straße „ Zur 

Heide" untergebracht wird, um weiträumige Freif lächeninanspruchnahmen zu 

vermeiden.  

Die Beeinträcht igung des LSG -Schutzzwecks beschränkt s ich auf das für d ie techni -

sche Erschl ießung des Bebauungsplans unabdingbare Maß. Für die innerhalb des LSG 

l iegenden baulichen Anlagen wird im nachgelager ten Genehmigungsverfahren eine 

Vereinbarkeit  mit  den Verbotstatbeständen der LSG -Verordnung geprüft und ggf.  eine 
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Befreiung nach § 67 BNatSchG eingeholt.  Die FNP -Darstel lung greif t  dieser Einzelfa l l -

prüfung nicht vor,  schafft  jedoch die erforderl iche planungsrechtl iche Grundlage.  

Der Belang der Freiraumsicherung (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) tr it t  insoweit zurück, als 

die planungsrechtl iche Darstel lung nicht zu einer Intensivierung der Flächennutzung 

gegenüber dem bisherigen Grünland führ t,  sondern im Gegentei l  durch die Festset-

zung als Wiese mit  ex tensivem Pf legeregime eine ökologische Aufwer tung gegenüber 

dem Bestand anstrebt.  Der verbleibende Eingrif f  in d ie Freiraumdarstel lung des Regi -

onalplans und in d ie Schutzzie le des LSG wird als verhältnismäßig bewer tet,  da er 

funkt ional notwendig ist,  räuml ich eng begrenzt bleibt  und keine erhebl iche Beein-

trächtigung der übergeordneten Freiraumfunkt ionen auslöst .  

6.4.3  Natura 2000, Ar tenschutz und CEF -Maßnahmen  

Das FFH-Gebiet „Gewässersystem Diemel und Hoppecke" (DE 4617 -302) und das Vo-

gelschutzgebiet „D iemel - und Hoppecketal mit  angrenzenden Wäldern" (VSG 4517 -

401) l iegen in einem Abstand von ca . 500 Metern außerhalb des Änderungsbereichs. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele d ieser Gebiete durch die in der 

FNP-Änderung zugelassenen Anlagen (Versickerungsanlage,  unter irdischer Lösch-

wasser tank, Trafostat ion) kann auf Grundlage der vorl iegenden  Natura-2000-Vorprü-

fung nachweis l ich ausgeschlossen werden.  

In der Abwägung ist festzustel len, dass die spezif ischen Wirk faktoren der hier gegen-

ständl ichen Anlagen keine über die im Bebauungsplanverfahren bereits bewer teten 

Wirkungen hinausgehenden Risiken für  d ie Schutzgebietsziele begründen . D ie Versi -

ckerungsanlage lei tet ausschl ießl ich von Dach - und Hoff lächen gesammeltes Nieder-

schlagswasser kontro l l ier t  und gef i l ter t in den Untergrund ein; ein hydraul ischer Ein-

trag in die Fl ießgewässer des FFH-Gebiets ist konstrukt iv ausgeschlossen. D ie Tra-

fostat ion verursacht weder Lärm- noch Lichtemissionen in schutzgebietsrelevanter In-

tensität.  Der unter ird ische Löschwasser tank löst nach seiner Herstel lung dauerhaft 

keine schutzgebietsrelevanten Wirk faktoren aus.  

Ar tenschutzrecht l ich (§ 44 BNatSchG) können die betroffenen Flächen als Nahrungs-

habitat für Fledermäuse relevant  sein;  For tpf lanzungs - oder Ruhestät ten besonders 

oder streng geschützter Ar ten s ind im Bereich der Versorgungsf lächen nicht  zu erwar-

ten. Durch die Umwandlung in e ine extensiv gepf legte Wiese verbesser t sich die öko-

logische Qual ität gegenüber der bisherigen Nutzung. Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 BNatSchG werden durch die FNP -Darstel lung nicht ausgelöst.  Die ar tenschutz-

rechtl ich relevanten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen – insbesondere die zeit l iche 

Steuerung der Baufe ldräumung sowie die CEF -Maßnahme für d ie Feld lerche (Anlage 

von ca. 1.000 m² Blüh-/Strukturf läche innerhalb eines 2-km-Radius in offener Feldlage, 

alternierende Pf lege ohne Düngung und Pf lanzenschutzmit tel)  – werden auf Ebene des 

Bebauungsplans verbindl ich festgesetzt und s ind nicht  Gegenstand der FNP -Abwä-

gung.  

Der Belang des Natura -2000- und Ar tenschutzes erweist  sich damit auf  FNP -Ebene 

nicht  als Abwägungshindernis;  er ist  durch die vorl iegenden Fachgutachten hinrei -

chend bewält igt.  Die Abwägung gelangt zu dem Ergebnis, dass die vorgesehene Dar-

stel lung mit dem Habitatschutzrecht (§ 34 BNatSchG) und dem besonderen Ar ten-

schutzrecht (§ 44 BNatSchG) vereinbar ist .  
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6.4.4  Boden, Wasser, Kl ima und bauliche Dichte  

Die Extensiv ierung der bisher mäßig intensiv genutzten Grünlandf lächen zu einer ex-

tensiv bewir tschafteten Wiese ohne Düngung und Pf lanzenschutzmit te l führ t  zu einer 

Verbesserung der Bodenfunkt ionen (Fi l ter-,  Speicher- und Lebensraumfunkt ion)  ge -

genüber dem Bestand. Die dauerhafte Anlage der Versickerungsmulde ist mit einer  

Geländemodell ierung verbunden; e ine vol lständige Versiegelung f indet auf  der Grün-

f läche nicht stat t.  Der Löschwasser tank wird unter ird isch err ichtet und überdeckt;  d ie 

Oberf läche wird nach der Herstel lung wieder rekult iv ier t  und begrünt.  Ledigl ich die 

Trafostat ion erforder t  eine k leinf lächige Versiegelung.  Die Eingrif fe in das Schutzgut 

Boden auf der FNP-Änderungsf läche s ind deutl ich geringer als auf der west l ich gele -

genen Gewerbef läche und  werden durch die naturnahe Wiesennutzung weitgehend 

kompensier t.  

Die geologische Empf indl ichkeit  des Karstsockelstandor tes (Zechstein/Buntsandstein) 

erforder t eine besonders sorgfält ige Ausführung der Versickerungsanlage. Das vor l ie -

gende geotechnische Gutachten belegt,  dass die Durchlässigkeitsbeiwer te im f ür e ine 

f lächenhafte Versickerung nach DWA -A 138 erforderl ichen Bereich l iegen und ein aus-

reichender Reinigungseffekt über eine mindestens 20 Zent imeter starke belebte Bo-

denzone gesicher t werden kann. Grundwasserschäden sind bei  plangemäßer Ausfüh-

rung nicht  zu besorgen.  

Die Versickerungsanlage dient der Umsetzung des wasserrecht l ichen Grundsatzes der 

dezentralen Regenwasserbewir tschaftung (§ 55 Abs. 2 WHG) und lei tet  das Nieder-

schlagswasser des ca. 4,25 Hektar großen Plangebiets or tsnah und kontrol l ier t  dem 

Untergrund zu. Durch die Kombinat ion aus Rückhaltevolumen (ca. 1.300 Quadratme-

ter) und gesteuer ter  Versickerung werden Abf lussspitzen bei  Starkregenereignissen 

wirksam gekappt; eine hydraul ische Belastung der Fl ießgewässer „Si lberbach“ und 

„Diemel“ wird vermieden. Trinkwasser- oder Heilquel lenschutzgebiete werden nicht  

berühr t.  Die vorgesehene Darste l lung dient damit den Belangen des Gewässerschut-

zes und der Starkregenvorsorge (§ 1 Abs. 6 Nr.  7 l i t .  a  BauGB) in besonderem Maße; 

ein Abwägungskonf l ikt besteht insoweit n ich t.  

Die Anlage einer naturnahen Wiesenf läche wirkt sich posit iv auf das Lokalk l ima aus 

(Verdunstungskühlung, Frischluftb i ldung, Staubbindung) und milder t  die durch die an-

grenzende Gewerbef läche bedingten Aufheizeffekte. D ie P f l icht  zur Nutzung von min-

destens 50% der geeigneten Dachf lächen für Photovoltaik im Bebauungsplan trägt zur 

Kl imaschutzzie lsetzung des integrier ten Kl imaschutzkonzepts des Hochsauer landkrei -

ses bei.  

Die FNP-Änderung selbst setzt keine Grundf lächenzahl oder Baufenster fest;  d ie bau -

l iche D ichte wird auf  der Ebene des Bebauungsplans gesteuer t .  Die Darstel lung als 

Grünf läche s icher t  dauerhaft,  dass die Fläche nicht  für  eine vol lständige Überplanung 

mit bebaubaren Grundstücken genutzt werden kann. Die Überlagerung mit einer Ver-

sorgungsf läche lässt ledigl ich funktional notwendige baul iche Anlagen zu (unter irdi -

scher Löschwasser tank, Versickerungsanlage, Trafostat ion);  e ine f lächendeckende 

Bebauung ist  ausgeschlossen.  D ie Abwägung stel l t  fest,  dass mit  der Darste l lungs-

kombinat ion das Gebot eines sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und 

Boden (§ 1a Abs.  1 BauGB) opt imal umgesetzt wird.  
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6.4.5  Eingrif fsregelung, Kompensation und Sicherung  

Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes erfolgt gemäß § 1a Abs. 3 BauGB i .V.m. § 

18 BNatSchG keine abschl ießende Bewält igung der Eingrif fsregelung; diese ist dem 

Bebauungsplan Nr. 10 „Gewerbegebiet auf der Haide" vorbehalten. Die mit dem Be-

bauungsplan vorgesehene städtebaul iche Eingrif fsregelung auf der Grundlage des Be -

wer tungsrahmens des Hochsauer landkreises umfasst  den bi lanziel len Ausgleich der 

gesamten planbedingten Eingrif fe in Natur und Landschaft,  e inschl ießl ich der inner-

halb des FNP-Änderungsbereichs verursachten ger ingfügigen Eingrif fe (Geländemo-

dell ierung für Versickerungsmulde, Err ichtung und Überdeckung des Löschwasser-

tanks, k leinf lächige Versiegelung für d ie Trafostat ion).  

Die Biotopwer tbi lanz des Bebauungsplans weist einen Rückgang auf 58.259 Bio-

topwer tpunkte im Plangebiet aus; d iesem Defiz it  steht eine externe Kompensat ions-

maßnahme im Naturschutzgebiet Glindeta l  mit e inem Biotopwer tzuwachs von 59.136 

Punkten durch die Extensiv ierung von ca. 1,98 ha Grünland gegenüber, sodass das 

Def iz it  b i lanz iel l  ausgeglichen wird. Für den FNP -Änderungsbereich ist  festzuhalten, 

dass die Extensivierung der bisherigen Grünlandf läche zu einer extensiv bewir tschaf-

teten Wiese einen Biotopwer tzuwachs innerhalb des Plangebiets bedeutet ;  d ie hier  

verursachten geringfügigen baul ichen Eingrif fe (Versickerungsmulde, Löschwasser-

tank, Trafostat ion) sind quant itat iv durch die Gesamtkompensation überabgedeckt.  

Zur Sicherung der dauerhaften Umsetzung der Ausgleichs - und CEF-Maßnahmen wer-

den diese durch Festsetzungen im Bebauungsplan, durch ergänzende ver tragl iche Re-

gelungen (städtebaulicher Ver trag gemäß § 11 BauGB) sowie durch Eintragung in das 

Grundbuch veranker t .   

Die FNP-Abwägung gelangt zu dem Ergebnis, dass die Eingrif fsregelung auf der über-

geordneten Planungsebene vol lständig abgearbeitet ist  und das Entwicklungsgebot (§ 

8 Abs. 2 BauGB) durch die vorgesehene Darstel lung gewahr t  bleibt.  

6.4.6  Zusammenfassende Wer tung  

Die Stadt Marsberg hat im Rahmen der 81.  Änderung des Flächennutzungsplanes die 

im Bereich der Grünf läche mit  überlagernder Versorgungsf läche öst l ich der Straße 

„Zur Heide"  aufgeworfenen öffent l ichen und privaten Belange vol lständig ermit telt ,  e in-

gestel lt  und einer fehlerfreien Gewichtung unterzogen (§ 1 Abs. 7 BauGB).  

Die Abwägung ergibt im Einzelnen:  

•  Die städtebaul iche Erforderl ichkeit  der Darstel lung erg ibt s ich zwingend aus 

dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB; ohne die FNP -Änderung wäre 

die Festsetzung der Versorgungsf lächen im Bebauungsplan nicht  zulässig.  

•  Die Standor twahl öst l ich der Straße „Zur Heide" ist  durch die technischen An-

forderungen der Versickerungsanlage und der Löschwasserbereitstel lung be-

st immt; A lternativstandor te innerhalb des Bebauungsplangebiets scheiden aus 

sachl ichen Gründen aus.  

•  Die Raumordnungs - und Landschaftsschutzbelange werden durch die Darstel-

lung a ls Grünf läche mit naturnaher Wiesennutzung gewahr t;  d ie überlagernde 
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Versorgungsdarstel lung beeinträchtigt  den Freiraum - und LSG -Schutzzweck nur 

in dem technisch unvermeidl ichen Maß.  

•  Natura 2000 und Ar tenschutz stehen der FNP -Darste l lung nicht entgegen; d ie 

Vorprüfung schl ießt erhebliche Beeinträcht igungen der Schutzgebietsziele aus, 

und ar tenschutzrecht l iche Verbotstatbestände werden nicht ausgelöst.  

•  Die Belange von Boden, Wasser und Kl ima werden durch die Darstel lung nicht  

beeinträchtigt,  sondern gegenüber der b isherigen mäßig intensiven Grünland-

nutzung verbesser t ;  die Versickerungsanlage dient dem Gewässerschutz und 

der Starkregenvorsorge.  

•  Eingrif fe  in Natur und Landschaft werden durch die Eingrif fsregelung auf  Bebau-

ungsplanebene vol lständig und mit Ausgleichsüberschuss kompensier t;  die Si -

cherung ist  durch ver tragl iche und planerische Instrumente dauerhaft gewähr-

leistet.  

Die Planung entspricht damit  den Anforderungen des § 1 Abs.  3 BauGB (städtebauli -

che Erforderl ichkeit),  des § 1 Abs.  4 BauGB (Anpassung an Ziele der Raumordnung) 

und des § 1 Abs. 7 BauGB (gerechte Abwägung).   



B egründung  

zur  81.  Änd erung  des F läch ennutzung sp lanes,  S tadt te i l  G iersh ag en  

 

 

-  22 -  

7 Zusammenfassende Erklärung nach § 10a BauGB  

Mit der 81. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufste l lung des  Bebauungs-

planes Nr. 10 „Gewerbegebiet auf  der Haide“ verfo lgt d ie Stadt Marsberg das Ziel ,  

e inen bestehenden gewerbl ichen Standor t am nordwestl ichen Rand des Stadt te i ls 

Giershagen zu s ichern und in geordneter Form weiterzuentwickeln. D ie Planung kon-

zentr ier t d ie gewerbl iche Nutzung am vorhandenen Standor t,  stärkt die ör t l iche Wir t-

schaftsstruktur und trägt zur Sicherung und Entwicklung wohnor tnaher Arbeitsplätze 

bei.  

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden insbesondere die Schutzgüter Boden/Fläche, 

biologische Vie lfalt ,  Wasser, Kl ima/Luft  sowie Landschaftsbi ld betrachtet.  D ie maß-

geblichen Umweltauswirkungen ergeben sich aus der Inanspruchnahme bisher land-

wir tschaft l ich genutzter Flächen, der Zunahme von Versiegelungen, der Veränderung 

des Or ts -  und Landschaftsbi ldes sowie möglichen Beeinträchtigungen von Ar ten und 

Lebensräumen. Durch die Begrenzung der Flächenausdehnung, die Festsetzung na-

turnaher Wiesenf lächen, die Anlage e ines Erdwalles mit  Gehölzbepf lanzung, e in inte -

grier tes Regenwasserkonzept,  die verpf l ichtende Nutzung von Dachf lächen für  Photo-

voltaik,  ar tenschutzrechtl iche Vermeidungs - und CEF-Maßnahmen sowie externe Aus-

gleichsf lächen werden diese Beeinträcht igungen ver mieden, geminder t  oder kompen-

sier t.  

Die Prüfung der Alternativen hat ergeben, dass andere innerör t l iche oder externe 

Standor te entweder nicht  verfügbar oder unter städtebaul ichen, boden - und natur-

schutzfachl ichen Gesichtspunkten weniger geeignet sind. D ie Konzentrat ion der ge -

werbl ichen Entwicklung auf den bestehenden Standor t „Auf  der Haide“ wurde daher  

als vorzugswürdige Lösung bewer tet.  Die Natura -2000-Vorprüfung hat ergeben, dass 

bei Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen – insbesondere des Beleuchtungskon-

zepts und der Eingrünung – keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungszie le 

der betroffenen FFH- und Vogelschutzgebiete zu erwar ten sind.  

In der Abwägung ist  die Stadt Marsberg zu dem Ergebnis gelangt,  dass die mit de r 

Bauleitp lanung verfolgten städtebaulichen Zie le und die Belange von Umwelt,  Natur 

und Landschaft in einem ver tretbaren Ausgleich zueinander stehen. Die Planung ent-

spricht den Grundsätzen einer nachhalt igen städtebaul ichen Entwicklung, einem spar-

samen und schonenden Umgang mit  Grund und Boden sowie den Anforderungen des 

Umwelt-,  Natur- und Ar tenschutzrechts und erfül l t  damit d ie Voraussetzungen des § 1 

Abs. 3 und § 1 Abs. 7 BauGB.  


